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10. Abfallentsorgung

10.1 Zur Müllvermeidung wird empfohlen, organische Abfälle auf den Grundstücken zu kompostieren
10.2 Die Verpflichteten haben die Abfallbehältnisse vor der für das Abholen festgesetzten Zeit 

geschlossen an der Bürgersteigkante der Fahrbahn oder, wo kein Bürgersteig vorhanden ist, am 
äußersten Rand der Straße oder an einem zur Abholzeit zugänglichen Ort, der nicht mehr als 
5,0 m vom Garteneingang entfernt ist, bereitzustellen und unverzüglich nach deren Entleerung an ihren 
Standort zurückzubringen. Fahrzeuge oder Fußgänger dürfen durch die Aufstellung nicht behindert oder 
gefährdet werden.

10.3 Kann ein Grundstück nicht unmittelbar von den Sammelfahrzeugen angefahren werden, müssen die 
Abfälle am Abfuhrtag zu Leerung zu einer vom Verband oder seinen Beauftragten bestimmten 
Sammelstelle gebracht werden, die an einer mit dem Sammelfahrzeug befahrenen öffentlichen 
Verkehrsfläche liegt. § 13 a Abs. 4 Nr. 7 Abfallwirtschaftssatzung gilt entsprechend. 
Sind Abfallbehältnisse am Abfuhrtag aus einem vom Verband oder seinen Beauftragten nicht zu 
vertretenden Grund unzugänglich, so erfolgt die Entleerung und Abfuhr erst am nächsten 
regelmäßigen Abfuhrtag. An der öffentlichen Straße ist eine geeignete Fläche für das Abstellen der 
Abfallbehälter am Abfuhrtag vorzusehen.

11. Sonstige Hinweise
11.1 bestehende Stützmauern können geringfügig angepasst werden.
11.2 Es wird empfohlen ein Blindenleitsystem bei den Fußwegen umzusetzen.
11.3 Im Baustellenbereich des Südportals verwendete Scheinwerfer bzw. Licht- und oder Leuchtkörper dürfen 

zu keiner Blendwirkung für den Schiffsverkehr auf der Bundeswasserstraße führen.
11.4 Sichtfelder sind von allen sichtbehindernden Einrichtungen / Anpflanzungen etc. freizuhalten.
11.5 Für die Umsetzung des Tunnelbauwerks sind alle Hinweise / Gutachten und sonstigen Unterlagen zum 

Bebauungsplan konsequent zu berücksichtigen.
11.6 Gestaltung: Durch Farbdesign und Beleuchtung soll der Tunnel sicher und attraktiv begehbar gestaltet 

werden.

private Grünfläche mit Pflanzgebot, hier Ansaat von Magerwiese auf mageren Standort
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Verfahrensvermerke 
1.
Die Stadt Passau hat in der Sitzung vom 18.05.2021 die Aufstellung des Bebauungsplanes „Fußgänger- und 
Radfahrtunnel durch den Georgsberg“ mit integriertem Grünordnungsplan beschlossen. Der 
Aufstellungsbeschluss wurde am 20.04.2022 öffentlich bekannt gemacht.
                                                               
2.
Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB mit öffentlicher Darlegung und Anhörung 
für den Vorentwurf des Bebauungsplanes in der Fassung vom 12.04.2022 hat in der Zeit vom 29.04.2022 bis 
einschließlich 30.05.2022 stattgefunden.

3.
Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 
BauGB für den Vorentwurf des Bebauungsplanes in der Fassung vom 12.04.2022 hat in der Zeit vom 
29.04.2022 bis einschließlich 30.05.2022 stattgefunden.

4.
Zu dem Entwurf des Bebauungsplans „Fußgänger- und Radfahrtunnel durch den Georgsberg“ in der 
Fassung vom 13.07.2022 wurden die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 
BauGB in der Zeit vom 02.09.2022 bis einschließlich 07.10.2022 beteiligt.

5.
Der Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom 13.07.2022 wurde mit der Begründung und dem 
Umweltbericht gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 02.09.2022 bis einschließlich 07.10.2022 öffentlich 
ausgelegt.

6.
Die Stadt Passau hat mit Beschluss des Stadtrats vom 19.12.2022 den Bebauungsplan „Fußgänger- und 
Radfahrtunnel durch den Georgsberg“ mit integriertem Grünordnungsplan gem. § 10 Abs. 2 BauGB in der 
Fassung vom 15.11.2022 als Satzung beschlossen.

Passau, den 20.12.2022 - Siegel - ...........................................       
Hr. Dupper, Oberbürgermeister 

7.
Ausgefertigt

Passau, den 20.12.2022 - Siegel - ...........................................       
Hr. Dupper, Oberbürgermeister 

8.
Der Satzungsbeschluss zur Aufstellung des Bebauungsplans „Fußgänger- und Radfahrtunnel durch den 
Georgsberg“ wurde am 21.12.2022 gem. § 10 Abs. 3 Halbsatz 2 BauGB ortsüblich bekannt gemacht. Der 
Bebauungsplan mit Begründung wird seit diesem Tag zu den üblichen Dienststunden in der Stadt Passau, zu 
jedermanns Einsicht, bereitgehalten und über dessen Inhalt auf Verlangen Auskunft gegeben. Der 
Bebauungsplan ist damit in Kraft getreten. Auf die Rechtsfolgen des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 
BauGb und die §§ 214 und 215 wird hingewiesen.
Der in Kraft getretene Bebauungsplan mit Begründung wurde seit diesem Tag gem. § 10a Abs. 3 BauGB 
auf der Homepage der Stadt Passau veröffentlicht.

Passau, den 22.12.2022 - Siegel - ...........................................       
Hr. Dupper, Oberbürgermeister 
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Bebauungs- und Grünordnungsplan
„Fußgänger- und Radfahrtunnel durch den Georgsberg“

GEMARKUNG PASSAU; STADT PASSAU

ENTWURF
Aufstellung Bebauungsplan mit integriertem 
Grünordnungsplan „Fußgänger- und Radfahrtunnel 
durch den Georgsberg“

Bebauungs- und Grünordnungsplan „Fußgänger- und Radfahrtunnel durch den Georgsberg“
M 1:500

Lage Geltungsbereich

Hinweis durch Planzeichnung 
Ansicht Südportal

Festsetzung durch Planzeichnung

28.10.2021
15.11.2022F. Breinl     

Hinweis durch Planzeichnung 
Schnitt Südportal

Hinweis durch Planzeichnung 
Ansicht Nordportal

Hinweis durch Planzeichnung
Längsschnitt

Die Festsetzungen des Bebauungsplanes betreffen nur Flächen bis zu einer Höhe von 
315 üNN. Nachrichtliche Übernahmen wurden auch oberhalb dieser Höhekote dargesellt.

A. Festsetzung durch Planzeichen

A.1 Bauweise, Baulinien, Baugrenzen

A.2 Verkehrsflächen

B. Hinweise durch Planzeichen

bestehende Flurgrenze

bestehende Flurnummer

bestehende Hausnummer

Fläche für den Gemeinbedarf, hier für 
kirchlichen Zwecken dienende Gebäude und Einrichtungen

740

35

A.5 Bemaßung
Bemaßung, hier z.B. Ausbaubreite öffentlicher Geh- und Radweg im Bereich des Tunnels

A.6 Flächen für den Gemeinbedarf

Höhenlinie in Meter ü.N.N, hier z.B. 315,00 üNN315,00

A.3 Ver- und Entsorgung

Nachrichtliche Übernahmen

bestehendes Haupt/Nebengebäude

Baugrenze für für das Tunnelbauwerk und zugehörige Baumaßnahmen 
wie Portalwand, Stützmauern etc., im Südlichen Tunnelzugang ist ein 
Tunnelportal mit einer Höhe bis max. 7,0m zulässig

Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung hier beschränkt öffentlicher Weg, 
nur für Fußgänger und Radfahrer, teilweise unterirdisch 

Straßenbegrenzungslinie

zu pflanzender Baum, Standort als Hinweis

A.4 Schutz, Pflege, Entwicklung von Natur und 
Landschaft inkl. Artenschutz

private Grünfläche mit Pflanzgebot, hier Pflanzung attraktiver Wldstauden der Veste Oberhaus

Baudenkmal

Bodendenkmal

öffentliche Verkehrsfläche hier Straße

Tunnel für öffentlichen Geh- und Radweg mit Portalen
Querschnitt des Stollens 
Breite 9,50m Höhe 4,90m

Waldfläche mit Nutzungseinschränkungen

Hochwasserbereich HQ 2013 (299,25 m üNN)  

FFH-Gebiet

Biotop

festgesetzter Höhekoten-Bezugspunkt, hier OK Belag
Am Eingangsportal, hier z.B. 299,41 Meter über Normal Null

299,41 m

0,01m 5,5m

Fläche für Abgrabung (mit Bezug zu textlicher Festsetzung)

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches

A.7 Sonstige Planzeichen

Anbauverbotszone, hier 20m gemessen vom Fahrbahnrand

Trafostation / Schaltschränke

D. HINWEISE DURCH TEXT:
1. Erschließung (Ver- und Entsorgung, ohne Verkehr)

1.1 Trinkwasserversorgung
1.1.1 Sämtliche Bauvorhaben sind vor Fertigstellung an die zentrale Wasserversorgungsanlage des 

Wasserversorgers anzuschließen.
1.1.2 Bei der Auswahl der Rohrwerkstoffe für die Hausinstallation ist die korrosionschemische 

Beurteilung des Trinkwasser zu berücksichtigen.

1.2 Löschwasserversorgung
1.2.1 Die Löschwasserversorgung ist durch das bestehende Wasserversorgungsnetz des Wasserversorgers 

gesichert.

1.3 Abwasserentsorgung
1.3.1 Sämtliche Bauvorhaben sind an die zentrale Abwasserbeseitigungsanlage der Wasserver- und 

Abwasserentsorgers anzuschließen.
1.3.2 Das Abwasser ist im Trennsystem abzuleiten. Zwischenlösungen sind nicht zugelassen.
1.3.3 Das zur Verfügung stehende Abwasserkontingent ist abgesichert. 

1.4 Oberflächenwasserbeseitigung
1.4.1 Die geplanten Maßnahmen können durch wild abfließendes Wasser betroffen sein und bewirken 

selbst auch Veränderungen. Es ist dafür Sorge zu tragen, dass es für die bestehende Bebauung 
wie auch für künftige Bebauung bei Starkniederschlägen zu keinen belästigenden Nachteilen kommt. 
Auf § 37 WHG wird hingewiesen.

1.4.2 Alle Bauvorhaben sind gegen Hang- und Schichtwasser zu sichern. Gegen ggf. auftretendes Schicht- bzw. 
Grundwasser ist jedes Bauvorhaben bei Bedarf zu sichern. 

1.4.3 Im Planungsgebiet ist keine ausreichende Versickerung von Niederschlagswasser aufgrund der 
Bodenbeschaffenheit möglich, deshalb muss der größte Teil des Niederschlagswassers abgeleitet werden. 
Oberflächenwasser, das von Manipulationsflächen abfließt, darf generell nicht über Sickerschächte bzw. 
unbefestigte Flächen in das Grundwasser gelangen oder über  Regenwasserkanäle in ein 
Oberflächengewässer eingeleitet werden, da dabei eine nachhaltig nachteilige Verunreinigung der 
Gewässer zu erwarten ist. 

1.4.4 Sofern die Anwendungsvoraussetzungen der Niederschlagswasserfreistellungsverordnung NWFreiV vom 
01.10.2008 erfüllt und die zugehörigen Technischen Regeln beachtet werden, sind derartige Anlagen zur 
Beseitigung von Niederschlagswasser genehmigungsfrei. Unverschmutztes Niederschlagswasser von 
Dachflächen und sonstigen Flächen auf denen nicht mit wassergefährdenden Stoffen umgegangen wird, 
ist vorrangig über die belebte Bodenzone zu versickern. Die Technischen Regeln zur Versickerung sind zu 
beachten und ausreichende Flächen hierfür vorzusehen. Die gezielte Einleitung von Niederschlagswasser 
in oberirdische Gewässer ist erlaubnisfrei sofern die Anforderungen der TRENOG vom 17.12.2008 
erfüllt sind. In den übrigen Fällen ist eine wasserrechtliche Erlaubnis bei der Unteren Wasserrechtsbehörde 
zu beantragen.

1.4.5 Das anfallende Oberflächenwasser soll gem. § 55 WHG versickert, verrieselt oder direkt oder über eine 
Regenwasserkanalisation in ein Gewässer eingeleitet werden. Inwieweit dafür eine wasserrechtliche 
Erlaubnis erforderlich ist, ist mit der unteren Wasserbehörde abzustimmen.

1.4.6 Bei Einreichung eines Bauantrages bei der Stadt Passau ist ein genehmigungsfähiger Abwasser- bzw. 
Entwässerungsplan vorzulegen.

1.4.7 Für Bauwasserhaltungen und Bauten im Grundwasser ist eine wasserrechtliche Erlaubnis 
erforderlich. Diese ist rechtzeitig vor Baubeginn bei der Unteren Wasserrechtsbehörde zu beantragen.

1.4.8 Licht- bzw. Kellerschächte müssen so angebracht werden, dass ein Eindringen von 
Oberflächenwasser ausgeschlossen ist. 

1.5 Sparten
1.5.1 Die mit Erdbewegungen beauftragten Firmen sind anzuhalten, sich vor Beginn der Bauarbeiten über 

eventuell vorhandene Versorgungsleitungen bei den jeweiligen Sparten zu informieren. Der Plan ist zur 
Maßentnahme nicht geeignet.

2. Verkehr
Im Bereich von Sichtdreiecken dürfen keine genehmigungsfreien Bauten oder Stellplätze errichtet 
werden und Gegenstände gelagert oder hinterstellt werden, die eine Höhe von 0,80 m über die 
Fahrbahnebene überschreiten. Einzelbaumpflanzungen im Bereich der Sichtdreiecke sind mit der 
Stadt Passau abzustimmen. 

3. Immissionsschutz - 
3.1 Hinweise zu den Sprengungen (siehe auch Gutachten  Rolf R. Schillinger AB-10729)
3.1.1 Um die, im Gutachten abgeschätzten Annäherungswerte der Immissionen einhalten zu können wird 

dringend empfohlen, dass von Fall zu Fall (wie z.B. bei einer evtl. Änderung der Sprengparameter), eine 
Vorabschätzung der zu erwartenden Erschütterungen durchgeführt wird. Die Lademengen pro 
Zündzeitstufe sind danach abzustimmen.  

3.1.2 Hinsichtlich der Vorgehensweisen am Fahrradtunnel Georgsberg ist davon auszugehen, dass die in Tabelle 
10, Zeile 2, des Gutachtens dargestellten Werte und Hinweise berücksichtigt werden. Von Fall zu Fall 
durchzuführende Erschütterungsmessungen haben immer im direkten, unmittelbaren Abstand zur 
Sprengstelle zu erfolgen. Der jeweilige Abstand zur Spreng- stelle ist in den Messberichten zu 
dokumentieren. Unter Berücksichtigung der theoretisch eingesetzten Lademenge von max. 2.7 bis 4,5 kg 
Sprengstoff pro Zündzeitstufe müssen die Anhaltswerte aus den Tabellen 8 (S. 38,39), 9 und 10 (S. 40) 
dieses Gutachtens, eingehalten werden.  

3.1.3 Subjektive Belästigungen von Menschen in Gebäuden sind bei den Sprengarbeiten während des 
Vortriebes am Tage nicht gegeben, da die KB Fmax -Werte der " Bauwerksbezogenen 
Wahrnehmungsstärke" nach DIN 4150, Teil 2, eingehalten werden (Prognose: KBF- max 2,1). Durch 
Erschütterungsmessungen ist zu bestätigen, dass der KBFmax Wert den in der Tabelle 9 ausgewiesenen 
KB - Anhaltswerten (Ao), der o.a. Beschreibung entspricht. Bei deren Einhaltung wird bei den 
Sprengarbeiten im Tunnelvortrieb nicht mit erheblichen subjektiven Belästigungen durch kurzzeitige 
Erschütterungen zu rechnen sein.  

3.1.4 Vor Beginn der Erschütterungsmessungen ist an den Bauwerken in der Umgebung eine Beweissicherung 
durchzuführen. In einer vorausgehenden Planung ist davon auszugehen, dass Gebäude im 
Einwirkungsbereich von erwarteten Erschütterungsimmissionen ausgewählt werden. Hier sind 
insbesondere jene Gebäude betroffen, die nach der DIN 4150-03, nach Zeile 2 oder 3 zu beurteilen sind 
(S.38, Tab. 8 Zeile 2 und 3). Die Gebäude werden besichtigt, wobei eine genaue Aufnahme evtl. bereits 
vorhandener Schäden (leichte und schwerere) erfolgt. Zur Aufnahme wird ein genaues Protokoll erstellt, 
welches vom betroffenen Anrainer mitunterzeichnet wird. Da die Größenordnungen von Rissbildungen 
nach allgemeinen Erkenntnissen stark temperaturabhängig sind (Hitze, Kälte), wird eine evtl. 
Schadensbeurteilung erst in einem Zeitfenster durchgeführt, welches den Verhältnissen der 
Beweisaufnahmen entspricht (Frühling. Sommer, Herbst, Winter). Eine Besichtigung kann auf Wunsch von 
Betroffenen vorher stattfinden, eine definitive Schadensbeurteilung findet aber erst nach o.a. Kriterien statt.

3.1.5 Zur Veste Oberhaus ist zu bemerken, dass nicht zu erwarten ist, dass das Bauwerk von der 
Tunnelbau-Maßnahme Georgsberg betroffen sein wird, da sich das Südportal in ca. 62m und das 
Nordportal in ca. 68m Abstand vom betroffenen Bauwerk befinden. Die kürzeste Entfernung zwischen 
Tunnel und Veste beträgt dabei ca.46m. Es müssen jedoch bei Beginn der Sprengarbeiten 
Erschütterungsmessungen durchgeführt werden, die eine klare Aussage über die Immissionseinwirkungen 
zulassen. Sollten bei den Sprengungen in der Annährung an das Bauwerk, 80% der Anhaltswerte der 
DIN 4150-03 erreicht werden, so müssen die Sprengparameter abgeändert werden. Zur weiteren 
Vorgehensweise bei den Änderungen sollte eine sachverständige Person hinzugezogen werden. 

3.1.6 Schädliche Schallimmissionen im Fahrradtunnel Georgsberg, sind nach den bisherigen Erkenntnissen 
nicht zu erwarten. Hierzu ist jedoch zu bemerken, dass sich in der Praxis der Schall nicht homogen 
ausbreitet. Daher müssen für die Analyse der Luftschallübertragung noch andere Effekte, wie Brechung, 
Reflektion und Absorption berücksichtigt werden. Bei größeren Entfernungen muss insbesondere die 
Schallbrechung berücksichtig werden, deren Ursachen Schwankungen der Lufttemperatur und der 
Windgeschwindigkeit sind. Es ist zu empfehlen, dass von Fall zu Fall zu den Vortriebssprengungen, 
insbesondere bei feuchtem Wetter oder starkem Wind in Richtung Fahrradtunnel Georgsberg,, be- 
gleitende Schallmessungen (in LpC,peak dB(C)) durchgeführt werden.  

3.1.7 Auf Grund der Vortriebsführung, der geplanten Sprengtechnik und den örtlichen Gegebenheiten im direkten 
Umkreis der Auffahrung des Tunnels, ist der Sprengbereich in Richtung zu öffentlichen Verkehrswegen, 
entsprechend den Richtlinien der Technischen Regel Sprengarbeiten, TR 310, zu beachten. Dieser 
Gefährdungsbereich begründet sich dadurch, dass die Auswurfrichtung zur nahegelegenen B12 hin bzw. 
St388 und zur Ilzbrücke, wie auch zur Prinzregent Luitpold Brücke, ausgerichtet sein kann.  

3.1.8 Der Fahrradtunnel Georgsberg, und der ausgewiesene Gefährdungsbereich sind mit Hinweistafeln mit den 
entsprechenden Erläuterungen und Sicherheitshinweisen zu versehen. Im Tunnelbereich müssen vor den 
Sprengarbeiten der Gefährdungsbereich und die Zugangswege zum Tunnel, durch eingewiesenes 
Personal kontrolliert und abgesichert werden. Das Personal steht untereinander entweder über den 
betriebsinternen Funk oder durch Sichtverbindung, in Kontakt. Die unter Pkt. 9.17 (S. 29) dieses 
Gutachtens dargestellten Sicherungsmaßnahmen zum Schutz der Umgebung sind einzuhalten. 
Unmittelbar vor der Sprengung werden Sprengsignale gemäß den einschlägigen Vorschriften abgegeben. 
Evtl. notwendig werdende kurze Sperrungen von Straßen und Wegen, sind mit den zuständigen Behörden 
abzusprechen und zu dementsprechend durchzuführen.  

3.1.9 Der in der Technischen Regel Sprengarbeiten, TR 310, angesprochene Sprengbereich umfasst in der 
Regel einen Umkreis von 300 m. Abweichend dazu darf der Sprengberechtigte im Einvernehmen mit dem 
Unternehmer den Sprengbereich verkleinern, wenn sicher- gestellt ist, dass Personen oder Sachen nicht 
gefährdet werden. Eine zulässige Verkleinerung des Sprengbereiches kann vorgenommen werden, wenn 
durch besondere Maßnahmen, wie sie in diesem Gutachten dargestellt wurden, eine Streuwirkung durch 
Steinflug oder sonstige gefährliche Einwirkungen ausgeschlossen werden kann.  

3.1.10 Eventuell können die Sprengungen im Vortrieb des Fahrradtunnels Georgsberg, aufgrund von z.Z. nicht 
vorhersehbaren Situationen im Vortrieb, nicht immer zu festen Sprengzeiten durchgeführt werden. Es kann 
daher zu unterschiedlichen Sprengzeiten im Vortrieb kommen. An Hand der örtlichen Situation dürfen die 
Sprengungen nur dann ausgeführt werden, wenn alle Sicherheitsmaßnahmen ergriffen und die 
Betriebsangehörigen sowie die sonstigen Personen an der Baustelle, vorher informiert wurden. 

3.1.11 Eine Analyse zu evtl. auftretenden Gefährdungen ist obligatorisch und wird vor den Sprengungen 
durchgeführt und dokumentiert.  

3.1.12 Die Bohr- und Sprengtechnologie kann weiter angepasst werden, indem die Parameter während der 
Abschläge kontrolliert und optimiert werden. Als ein wichtiger Faktor und maßgeblich für den Erfolg der 
Abschläge, ist der Einbruch zu betrachten. Die Parameter des Einbruchs sind zu dokumentieren und im 
Zweifelsfall unter Hinzuziehung einer sachverständigen Person festzulegen.  

3.1.13 Zur weiteren Kontrolle der getroffenen Empfehlungen sind bei den Sprengarbeiten im Fahrradtunnel 
Georgsberg,, Erschütterungsmessungen - auch am Tunnelbauwerk selbst - unumgänglich. Diese dienen 
nicht nur zur Beweissicherung sondern auch zur Bestätigung der getroffenen Erschütterungsprognose. 
Verbessern sich die Erschütterungswerte durch eine Optimierung der Bohr - u. Sprengparameter und 
vermindert sich dadurch die Schwinggeschwindigkeit (Betragsmaximalwert) auf ein niedrigeres Niveau, so 
kann o.a. Lademengen-Abstandsverhältnis entsprechend diesen Bedingungen korrigiert werden, d.h. die 
Lademenge per Zündzeitstufe kann bei Bedarf erhöht werden. Eine sachverständige Person sollte dabei 
hinzugezogen werden.  

3.1.14 Die gutachterlichen Aussagen sind auf die zukünftigen Vortriebssprengungen mit den ermittelten 
maximalen Lademengen, also auf die ungünstigsten Werte der zu erwartenden Immissionen aufgebaut. 
Sollten sich durch messtechnische Überwachung oder auf Grund abgeänderter Bohr - und 
Sprengparameter abweichende Werte ergeben, die nicht mit den Erkenntnissen aus dem vorliegenden 
Gutachten übereinstimmen, so ist eine sachverständige Person hinzuzuziehen.  

3.1.15 Die Erkenntnisse aus dem Gutachten ergeben, dass bei Einhaltung der dargelegten Erkenntnisse, keine 
Abweichungen zu den Schutzzielen der gegebenen Vorschriften erkennbar sind. Werden die 
Vortriebssprengungen den Unterlagen sowie den beschriebenen Technologien entsprechend durchgeführt, 
so werden die Anhaltswerte (Betragsmaximalwert) der DIN 4150 eingehalten. Dadurch ist nach 
umweltrelevanten Erkenntnissen, eine erhebliche Belästigung des Umfeldes durch den Tunnelvortrieb nicht 
gegeben. Die genannten Immissionen sind unter Beachtung der gesetzlichen und normativen Vorgaben 
sowie der sprengtechnischen Vorgaben begrenzt.

4. Altlasten/Boden
4.1 Die vorliegenden Böden sind durch Analytik zu bewerten (Schadstoffgehalt nach LAGA/DepV) und bei 

zulässigen Maßnahmen (z.B. Verfüllungen) zu verwerten oder ordnungsgemäß zu beseitigen (z.B. 
Erdaushubdeponie). Bei Ergebnissen über Z1.1 oder DK 0 ist die zuständige 
Abfallrechts-/Bodenschutzbehörde zu informieren.

4.2 Werden organoleptische Auffälligkeiten oder Störstoffe festgestellt, ist ebenso die zuständige 
Abfallrechts-/Bodenschutzbehörde zu informieren um die nächsten Schritte hinsichtlich Deklaration und 
weiterer Maßnahmen (Erkundung) festzulegen.

4.3 Auffüllmaßnahmen:  es dürfen ausschließlich Böden aus der Region (d.h. Kommune oder im Umgriff der 
Flächen) oder analysierte Böden deren Zuordnungsklasse nach LAGA keine Verschlechterung darstellt 
(z.B. vorliegend LAGA Z 0 -> keine Auffüllung mit LAGA Z 1.1), Verwendung finden.

4.4 Der Mutterboden, welcher bei der Errichtung baulicher Anlagen ausgehoben wird, ist in nutzbarem 
Zustand zu erhalten und vor Vergeudung und Vernichtung zu schützen. Es ist die DIN 19731 
insbesondere Kapitel 7.2 welche den Ausbau, die Trennung und die Zwischenlagerung des 
Bodenmaterials regelt einzuhalten.

5. Denkmalschutz
Es ist bei Erdarbeiten mit Funden zu rechnen. 

5.1 Archäologische Bodenfunde sind gem. Art. 8 BayDSchG meldepflichtig. Für Bodeneingriffe jeglicher Art im 
Geltungsbereich  des Bebauungsplanes ist eine denkmalrechtliche Erlaubnis gem. Art. 7.1 BayDSchG 
notwendig, die in einem eigenständigen Erlaubnisverfahren bei der zuständigen Unteren 
Denkmalschutzbehörde zu beantragen ist. Archäologische Ausgrabungen können abhängig von Art 
und Umfang der erhaltenen Bodendenkmäler einen größeren Umfang annehmen und müssen frühzeitig 
geplant  werden. Hierbei sind Vor- und Nachbereitung der erforderlichen Arbeiten zu berücksichtigen (u.a. 
Durchführungskonzept , Konservierung und Verbleib der Funde, bei Grabfunden auch Anthropologie).

5.2 Bodendenkmäler sind gemäß Art. 1 DSchG in ihrem derzeitigen Zustand vor Ort zu erhalten. Der 
ungestörte Erhalt dieser Denkmäler vor Ort besitzt aus Sicht des Bayerischen Landesamtes für 
Denkmalpflege Priorität, Bodeneingriffe sind deshalb auf das unabweisbar notwendige Mindestmaß 
beschränken.

5.3 Gemäß Art. 6 BayDSchG bedarf der Erlaubnis, wer in der Nähe von Baudenkmälern Anlagen errichten, 
verändern oder beseitigen will. Für alle baulichen Maßnahmen im Geltungsbereich ist 
denkmalschutzrechtliche Erlaubnis i.S. des Art 6 BayDSchG einzuholen. Auf die Schutzbestimmungen 
der Art. 4-6 (BayDSchG) wird hingewiesen. 

5.4 Es soll im Weiteren eine verträgliche Gestaltung erreicht werden. Die optische Integration sollte hier durch 
die Einfügung ins natürliche Gelände (Fels bzw. Bewuchs) erzielt werden.  Im Weiteren sollen die Pläne mit 
dem Denkmalamt abgestimmt werden. 

5.5 Während der Baumaßnahmen soll der Bauzustand der Einzelbaudenkmäler durch regelmäßige Kontrollen 
sichergestellt werden

6. Grünordnung /-bereiche und Schutzzonen Artenschutz
6.1 Baumbestände sind während der Baumaßnahmen nach DIN 18920 und RAS LP 4 zu schützen.
6.2 Im Nahbereich von Ver- und Entsorgungseinrichtungen ist das Pflanzen tiefwurzelnder Bäume 

unzulässig.
6.3 Trassen unterirdischer Versorgungsleitungen sind von Bepflanzung freizuhalten. Bäume und 

tiefwurzelnde Sträucher dürfen aus Gründen des Baumschutzes (DIN 18920) bis zu einem Abstand 
von 2,5 m zur Trassenachse gepflanzt werden. Wird dieser Abstand unterschritten, so sind geeignete 
Schutzmaßnahmen mit dem jeweiligen Versorger durchzuführen.

6.4 Schutzzonenbereich für Kabel beträgt bei Aufgrabungen je 0,5 m rechts und links zur Trassenachse.
6.5 Für die durch Planzeichen bzw. Text festgesetzten Neupflanzungen werden folgende Arten empfohlen: 

Bäume und Sträucher:
Carpinus betulus (Hainbuche) 
Staphylea pinnata (Gefiederte Pimpernuss)- nur Nachzucht örtlicher Wildherkunft
Acer campestre (Feld-Ahorn)

Wildstauden und Gräser: 
Tanacetum corymbosum (Gewöhnliche Straußmargerite)
Festuca pallens (Bleicher Schwingel) 
Dianthus carthusianorum (Kartäuser-Nelke)
Seseli libanotis (Berg-Heilwurz) 
Sedum album (Weiße Fetthenne)
Allium montanum (Berg-Lauch)
Inula conyzae (Dürrwurz-Alant)
Galium glaucum (Blaugrünes Labkraut)
Veronica teucrium (Großer Ehrenpreis)
Iris sambucina (Holunder-Schwertlilie) 
Artemisia scoparia (Besen-Beifuß)
Artemisia absinthium (Wermut)
Clematis recta (Aufrechte Waldrebe) 
Geranium sanguineum (Blut-Storchschnabel)

6.6 Maßnahmen zur Vermeidung (§ 44 Abs. 1 BNatSchG) und Maßnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen 
ökologischen Funktionalität (§ 44 Abs. 5 BNatSchG)
Zur Vermeidung artenschutzrechtlicher Verbote gemäß §44 BNatSchG sind die im Gutachten zur 
speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung (saP)“, GFN-Umweltplanung in der Fassung vom 15.11.2022, 
aufgeführten Maßnahmen zur Vermeidung und Sicherung der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität 
über die Festsetzungen des Bebauungsplans hinaus zu beachten und durchzuführen. 
Folgende Maßnahmen sind zu berücksichtigen: 
• Vermeidungsmaßnahme V1: Durchführung einer Umweltbaubegleitung (UBB) 
• Vermeidungsmaßnahme V2: Fortschreibung der speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung (saP) 

bei Bedarf
• Vermeidungsmaßnahme V3: Baumfällung und Baufeldfreimachung im Zeitraum Anfang Oktober 

bis Ende Februar, Wurzelstockrodung zum Zeitpunkt Ende April/Anfang Mai 
• Vermeidungsmaßnahme V4: Eingeschränktes Zeitfenster für die Fällung des Höhlenbaumes mit 

Winterquartierpotenzial / ggf. Abhängen mit Folie bei Bedarf
• Vermeidungsmaßnahme V5: Einsatz von insektenfreundlichen Leuchtmitteln und Begrenzung der 

Beleuchtung auf das unbedingt notwendige Maß
• Vermeidungsmaßnahme V6: Antrag auf Befreiung von Festsetzungen der 

Schutzgebietsverordnungen (LSG und sind rechtzeitig bei der Unteren Naturschutzbehörde 
zu stellen

• CEF-Maßnahme 1: Anbringung von Ersatzkästen für Vögel an Bäumen
• CEF-Maßnahme 2: Anbringung von Ersatzkästen für Fledermäuse an Bäumen
• CEF-Maßnahme 3: Anbringung von Ersatzkästen für Haselmäuse an Bäumen
• CEF-Maßnahme 4: Felsfreistellung für Schlingnatter und schützenswerte Vegetation
Die Maßnahmen sind detailliert im Umweltbericht und in der Unterlage zur speziellen 
artenschutzrechtlichen Prüfung beschrieben. 

6.7 Minimierungsmaßnahmen bzw. Vermeidungsmaßnahmen zu den Schutzgütern Boden, Wasser, Klima und 
Luft, Landschaft/Landschaftsbild, Kultur- und Sachgüter, Mensch, Fläche 
Die Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen sind dem Umweltbericht Kapitel 3 zu entnehmen.

6.8 Zur Sicherung der ökologischen Funktionalität ist eine Umweltbaubegleitung vorgesehen.
6.9. Vermeidungsmaßnahme V6: Antrag auf Befreiung von Festsetzungen der Schutzgebietsverordnungen 

(LSG und sind rechtzeitig bei der Unteren Naturschutzbehörde zu stellen
6.10 Im Rahmen der weiteren Planung (Ausführungsplanung) ist ein Freiflächengestaltungsplan zu erarbeiten 

und mit der Dienststelle Stadtgestaltung-Altstadtfragen und der Unteren Naturschutzbehörde abzustimmen

7. Belange der Land- und Forstwirtschaft
Die geplante Schutzwaldrodung ist nur zulässig wenn ein Einvernehmen der UNB vorliegt. 

8. Belange der Feuerwehr /Sicherheit
8.1 Den Schutzgütern Mensch, Umwelt und Sachwerten kommt eine erhebliche Bedeutung zu. Insbesondere 

sind die Schutzziele des Art. 12 der Bayerischen Bauordnung (BayBO) zu beachten, wonach bauliche 
Anlagen so anzuordnen, zu errichten, zu ändern und instand zu halten sind, dass der Entstehung eines 
Brandes und der Ausbreitung von Feuer und Rauch (Brandausbreitung) vorgebeugt wird und bei einem 
Brand die Rettung von Menschen und Tieren und wirksame Löscharbeiten möglich sind.

8.2 Eine ausreichende Löschwasserversorgung für den "Grundschutz" ist in Anlehnung an das 
DVGW-Arbeitsblatt W 405 ist sicherzustellen. Ein ggf. darüber hinaus gehender Löschmittelbedarf für den 
objektbezogenen Brandschutz unter Be-rücksichtigung der baulichen Nutzung und der Gefahr der 
Brandausbreitung ist zu ermitteln und ggfs. sicherzustellen.

8.3 Flächen für die Feuerwehr (insbesondere Zufahrten, Aufstellflächen, Bewegungsflächen usw.) sind in 
ausreichendem Umfang vorzusehen. Gerade für die technische Hilfeleistung größeren Umfanges sind 
entsprechende Aufstellflächen vor den beiden Tunnelportalen und ggfs. Rettungsstollen ganzjährig 
sicherzustellen.

9. Belange des staatlichen Bauamtes
9.1. Abstand zur Bundesstraße:
  Vom nächstgelegenen Fahrbahnrand der Bundesstraße 12 sind je nach art der Anlage Abstände 

einzuhalten (z.B. für Fuß- und Radwege, Signalanlagen incl. Schaltkästen, Baustellenlager, Stellplätzen, 
etc.). Der derzeitige Planstand wurde mit dem staatlichen Bauamt abestimmt. Die weiteren Planungen sind 
mit dem staatlichen Bauamt abzustimmen. 

9.2 Anschluss an Bestand Geh- und Radweg:
  Es ist im Weiteren eine Detailabstimmung an beiden Portalen erforderlich (incl. dazugehöriger Markierung 

und Beschilderung).
9.3 Baustellenkoordination: 

Während der Bauarbeiten ist eine Detailabstimmung erforderlich, insbesondere zu Bauzeitenplan 
Verkehrsführung, Materialtransport und Baustellenkoordination.

9.4 Sichtdreiecke:
Die Einhaltung der erforderlichen Sichtdreiecke und Sichtbeziehungen obliegt der Stadt in eigener 
Zuständigkeit, bestehende Vorgaben sind einzuhalten und dürfen zum jetzigen Bestand nicht 
verschlechtert werden. Die bestehenden Verhältnisse werden aus Sicht der Stadt Passau nicht 
verschlechtert. 

9.5 Lichtmasten, Lichtsignalgeber und ähnliches sind innerhalb der Sichtfelder möglich, wenn sie den 
wartepflichtigen Fahrern die Sicht auf bevorrechtigte Fahrzeuge oder nichtmotorisierte Verkehrsteilnehmer 
nicht verdecken.

9.6 Entwässerung:
  Entwässerung während der Bauphase:
  Abwässer und Oberflächenwässer aller Art von Bauflächen, einschließlich der Verkehrsflächen, dürfen 

nicht auf den Straßengrund der Bundesstraße bzw. in die Straßenentwässerungsanlagen abgeleitet 
werden. Nicht betroffen hierzu sind Ableitungen, welche bereits in entsprechenden Vereinbarungen 
gesondert geregelt wurden.

  Hierbei ist ein Entwässerungskonzept zu erstellen und zur Genehmigung vorzulegen. 
Entwässerung Nordportal:

  Ableitung Oberflächenwasser, Bergwässer sowie Schleppwasser über städtische Entwässerungsleitungen 
in die Ilz.
Entwässerung Südportal:
Sofern keine Änderungen von Flächen sowie der damit verbundenen Abflussmengen eintreten, bestehen 
von Seiten des Staatlichen Baumamtes keine Einwendungen.  Die Entwässerung erfolgt wie bisher in 
Entwässerungseinrichtungen in der Bundesstraße.

9.7 Fußgänger-, Radfahrerführung:
  Bordsteine sind entsprechend fachmännisch abzusenken. Das Abschlagen der Kanten ist nicht zulässig.

Die Verkehrsführung ist noch abzustimmen.
9.8 Signalanlagen, Schaltkästen:
  Versetzung in Abstimmung mit dem Staatlichen Bauamt. Siehe auch hierzu Ziffer 9.4 Sichtdreiecke. Die 

Ampelphasen sind ggf. anzupassen Ampelmasten· entsprechend zu versetzen.
9.9 Winterdienst:
  Für Schäden oder Nachteile, an den Anlagen (z.B. Signalanlagen, Schaltkästen) die aus der Durchführung 

des Straßenwinterdienstes erwachsen können keine Ersatzansprüche an den Straßenbaulastträger gestellt 
werden.

9.10 Standsicherheit:
  Sämtliche Anlagen müssen hinsichtlich der Standfestigkeit und Aufstellkonstruktion den statischen 

Beanspruchungen, insbesondere der Windlast, genügen. Eine regelmäßige Überprüfung obliegt in eigener 
Zuständigkeit der Stadt.

Umgrenzung von Flächen für Nebenanlagen, Stellplätzen und Gemeinschaftsanlagen

H Haltestelle
C Container/Müllsammelstelle

Ein-/Ausfahrt für die Feuerwehr

Bereich einfacher Bebauungsplan, Maß der baulichen Nutzung nicht definiert.
Festlegung der Fläche als Gemeinbedarfsfläche

1,25 m x 1,06 m   =  1,33 m2

PRÄAMBEL

Die Stadt Passau erlässt gem. § 2 Abs. 1, §§ 9 und 10 des Baugesetzbuches

in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), das zuletzt durch Artikel 

11 des Gesetzes vom 8. Oktober 2022 (BGBl. I S. 1726) geändert worden ist 

, Art. 81 der Bayerischen Bauordnung (BayBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. August 

2007 (GVBl. S. 588, BayRS 2132-1-B), die zuletzt durch § 4 des Gesetzes vom 25. Mai 2021 (GVBl. S. 

286) geändert worden ist

, der Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 

(BGBl. I S. 3786), die durch Artikel 2 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802) geändert worden 

ist 

 und Art. 23 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) in der Fassung der Bekanntmachung 

vom 22. August 1998 (GVBl. S. 796, BayRS 2020-1-1-I), die zuletzt durch Art. 57a Abs. 2 des Gesetzes 

vom 22. Juli 2022 (GVBl. S. 374) geändert worden ist diesen Bebauungsplan als  

SATZUNG

Stadt Passau
Rathausplatz 1
94032 Passau 

C. FESTSETZUNGEN DURCH TEXT
1. Maß der baulichen Nutzung / Abgrabungen 
1.1 Abgrabungen
1.1.1 Im Bereich der besonders gekennzeichneten Flächen (Tunnelportale) sind Abgrabungen 

(Felssprengungen) bzw. Aufschüttungen bis 10m zulässig. Im Bereich des Tunnels ist ein Stollen mit dem 
Radius von 3,8 m und einer Höhe von 5,20m zulässig.
In allen anderen Bereichen ausgenommen den Waldflächen mit Nutzungsbeschränkungen 
sind Abgrabungen bzw. Aufschüttungen bis maximal 1,0m zulässig. 
In Waldflächen mit Nutzungsbeschränkungen sind keinerlei Geländeveränderungen zulässig.

1.1.2 Ein Verdrängen von Retentionsraum im Hochwasserbereich ist unzulässig bzw. muss funktionsgleich 
kompensiert werden.

1.1.3 Stützmauern sind im Bereich des südlichen Tunnelportales bis 10m Wandhöhe zulässig. 

2. Bauweise / Überbaubare Grundstücksfläche 
2.1 Bauliche Anlagen sind jeweils innerhalb der dafür vorgesehenen Baugrenze zulässig. 
2.2 Temporäre oder dauerhafte Felsvernagelungen sind nach statischer Erforderniss zulässig. 
2.3 Innerhalb der Bauräume für Nebenanlagen sind auch Fahrradstellplätze, Fahrradanlehnbügel, 

Buswartehäuschen und Containerstellplätze zulässig

3. Bauliche und städtebauliche Gestalt
3.1 Zulässige Mauern sind in Naturstein auszuführen oder mit Naturstein in Abstimmung mit dem Amt für 

Denkmalpflege zu verblenden (Betrifft nicht die Felssicherung). Anstehender gewachsener Fels soll in die 
Mauern integriert werden, soweit dieser standfest ist. Die Gestaltung der Mauern soll mit in Passau 
ortsüblichen Gneis erfolgen.  

4. Stellplätze/Nebengebäude/Tiefgaragen
4.1 Offene Stellplätze müssen in wasserdurchlässiger Ausführung hergestellt werden.

4.2 Stellplätze und Lagerflächen, sowie sonstige Bewegungsflächen, die aus funktionellen Gründen 
nicht versiegelt sein müssen, sind in wasserdurchlässigem Belag auszuführen.

5. Wasserwirtschaft / Niederschlagswasserbeseitigung
5.1 Das anfallende Niederschlags- und Drainagenwasser kann aufgrund der anstehenden Bodenverhältnisse 

nicht versickert werden. Es ist die Ableitung über den Vorfluter Ilz bzw. Donau erforderlich. 
5.2 Der geplante Bebauungs- und Grünordnungsplan „Fußgänger- und Radfahrtunnel durch den Georgsberg“ 

befindet sich im Geltungsbereich des förmlich festgesetzten Überschwemmungsgebietes der Stadt 
Passau, die maßgebliche Hochwasserkote im Planungsgebiet liegt bei 299,22 (Donau) bzw. 299,19 (Ilz). 
Die Vorgaben der Überschwemmungsgebietsverordnung bzw. des § 78 Abs. 5 WHG 
(Wasserhaushaltsgesetz) u.a. zur hochwasserangepassten Bauweise sind zu beachten. Eine 
Ausnahmegenehmigung für das Bauen im Überschwemmungsgebiet ist bei der unteren Wasserbehörde 
der Stadt Passau zu beantragen.
Für Handlungen / Maßnahmen im Überschwemmungsgebiet sind die Regelungen des § 78 
Wasserhaushaltsgesetz in der jeweils geltenden Fassung zu beachten.

5.3 Für die geplante Ableitung des Grund-/ Bergdrainagewassers und Oberflächenwassers über einen 
Regenwasserkanal in die Ilz ist eine wasserrechtliche Erlaubnis bei der unteren Wasserbehörde der Stadt 
Passau zu beantragen, die Aussagen zur Qualität und Quantität des abgeleiteten Wassers enthält. 
(Hinweis ein abgeschlossenes Wasserrechtsverfahren liegt vor und wurde genehmigt)

6. Grünordnung / Artenschutz / Eingriffsregelung
6.1 Bei der Gestaltung der privaten Grünflächen ist autochthones Regiosaatgut (Ursprungsgebiet 16) zu 

verwenden. Schmuckpflanzungen sollen mit autochthonen Nachzuchten attraktiver Wildstauden aus dem 
Artenkanon der Donauleiten bei Passau erfolgen. Zudem sind Gehölze autochthoner Herkünfte 
(vorzugsweise Vorkommensgebiet 3 oder autochthone Nachzuchten von regionalen Besonderheiten) zu 
verwenden. Die Standorte sind entsprechend den Lebensraumansprüchen der verwendeten Arten oder 
Saatgutmischungen zu gestalten. Zur Schaffung von mageren und skelettreichen Standorten für die Anlage 
von Magerrasen und Wildstaudenfluren soll vorzugsweise Gesteinsmaterial aus dem Tunnelbau mit 
verwendet werden.

6.2 Waldflächen mit Nutzungsbeschränkungen (Planzeichen A.4.4)
Bestehende Gehölzstrukturen sollen, soweit möglich, erhalten werden. In Waldflächen mit 
Nutzungsbeschränkungen sind keine Geländeveränderungen zulässig. Somit werden die Eingrünung des 
Geltungsbereichs und der Erhalt schützenswerter Pflanzengesellschaften auf den Hangleiten sowie 
wichtige Erholungsbereiche gesichert. 

6.3 Pflanzung von Gehölzen (Planzeichen A.4.1)
Im Bereich des nördlichen Tunnelportals sollen zur Eingrünung des Geltungsbereichs und zur Beschattung 
der geplanten Parkplätze Bäume (Mindestqualität: H 3xv, STU 10-12) und Sträucher (Mindestqualität: v. 
Str. 3 Tr. 60-100) gepflanzt werden (s. Karte 1 Grünordnung). 

6.4 Pflanzung attraktiver Wildstauden der Veste Oberhaus (Planzeichen A.4.2)
Im Bereich des Südportals sollen auf einer privaten Grünfläche Schmuckpflanzungen mit autochthonen 
Nachzuchten attraktiver Wildstauden aus dem Artenkanon der Donauleiten bei Passau erfolgen (s. Karte 1 
Grünordnung). Die Standorte sind entsprechend den Lebensraumansprüchen der verwendeten Arten zu 
gestalten. 

6.5 Ansaat von Magerwiese auf magerem Standort (Planzeichen A.4.3)
Bei der Gestaltung der privaten Grünflächen im Bereich des Ludwigsteigs (Südportal) und im Bereich 
des Nordportals ist autochthones Regiosaatgut (Magerwiese, Ursprungsgebiet 16) zu verwenden (s. Karte 
1 Grünordnung). Die Standorte sind entsprechend den Lebensraumansprüchen der verwendeten 
Saatgutmischungen zu gestalten. 

6.6 Herstellung von künstlichen Simsen in vegetationsfreier Felswand im Bereich des Nordportals 
(Planzeichen A.4.5)
Aufgrund der zunehmenden Verbuschung und Beschattung sind in den vergangenen Jahrzehnten viele 
ehemals offene Felsstandorte verloren gegangen, die Wuchsorte einer wertvollen Felsbandvegetation und 
davon abhängigen Tierarten (z.B. Fetthennen-Bläuling) waren. Südlich des Nordportals sollen an der 
weitgehend vegetationsfreien und freistehenden, ostexponierten Felswand zwei bis drei 5-10 cm breite 
Kerben eingefräst werden, um künstliche Simse herzustellen. Die Simse sollen geringfügig schräg 
verlaufen (5 bis 10 Grad Neigung), damit Regenwasser abläuft und phasenweise trockene Bedingungen 
herrschen. Diese künstlichen Simse werden anschließend der Selbstbegrünung überlassen. Die 
Entwicklung soll beobachtet werden, um gewonnene Erfahrungen an anderer Stelle einsetzen zu können.

6.7 Maßnahmen zur Vermeidung (§ 44 Abs. 1 BNatSchG) und Maßnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen 
ökologischen Funktionalität (§ 44 Abs. 5 BNatSchG)

6.7.1 Vermeidungsmaßnahmen
Vermeidungsmaßnahme V3: Baumfällung und Baufeldfreimachung im Zeitraum Anfang Oktober bis Ende 
Februar, Wurzelstockrodung zum Zeitpunkt Ende April/Anfang Mai
Vermeidungsmaßnahme V4: Eingeschränktes Zeitfenster für die Fällung des Höhlenbaumes mit 
Winterquartierpotenzial / ggf. Abhängen mit Folie bei Bedarf
Vermeidungsmaßnahme V5: Für die Ausleuchtung von Straßen, Wegen und Freianlagen ist auch im 
Tunnel eine insektenfreundliche Beleuchtung nach dem Stand der Technik (z.B. 
Natriumdampfhochdrucklampen oder LED-Lampen) vorzusehen.

6.7.2 CEF Maßnahmen
6.7.2.1 CEF1: Anbringen von Ersatzkästen für Vögel an Bäumen

Als vorgezogene Ausgleichsmaßnahme für den Verlust von potenziellen Nistplätzen höhlenbrütender Vögel 
durch die Fällung des Baums Nr. 80 am geplanten südlichen Tunnelportal sollen mindestens vier 
Nistkästen mit Marderschutz für den Star (Typ 3SV, Nisthöhle, Fa. Schwegler-Natur oder vergleichbares 
Produkt) sowie mindestens vier Nistkästen für den Grauschnäpper (Halbhöhle 2HW der Fa. 
Schwegler-Natur oder vergleichbares Produkt) aufgehängt werden. Diese sind an dauerhaft bestehen 
bleibenden Bäumen innerhalb des B-Plangebietes oder der weiteren Umgebung zu installieren. Die 
Anbringung der Kästen soll dokumentiert und die Ergebnisse anschließend der UNB vorgelegt werden. Die 
Anbringungsorte sollten in Abstimmung mit der UNB ausgewählt werden. Die Ersatzkästen sind 
entsprechend der Vorgabe der UNB jährlich zu kontrollieren, bei Bedarf zu reinigen und instand zu halten.

Hinweis durch Planzeichnung 
Schnitt Nordportal

6.7.2.2 CEF2: Anbringen von Ersatzkästen für Fledermäuse an Bäumen
Als vorgezogene Ausgleichsmaßnahme für den Verlust von potenziellen Fledermausquartieren sollen 12 
für Fledermäuse geeignete Kästen an dauerhaft bestehen bleibenden Bäumen innerhalb des 
B-Plangebietes oder der weiteren Umgebung aufgehängt werden. Als Kastentyp für die 12 
Fledermauskästen werden Fledermaus-Sommerquartiere (Typ 1FS, Fledermaus-Großraumhöhle Fa. 
Schwegler-Natur oder vergleichbares Produkt) vorgeschlagen. Die Anbringung der Kästen soll 
dokumentiert und die Ergebnisse anschließend der UNB vorgelegt werden. Die Anbringungsorte sollten in 
Abstimmung mit der UNB ausgewählt werden. Die Ersatzkästen sind entsprechend der Vorgabe der UNB 
jährlich zu kontrollieren, bei Bedarf zu reinigen und instand zu halten.

6.7.2.3 CEF3: Anbringen von Ersatzkästen für Haselmäuse an Bäumen 
Für den Verlust von Quartieren der möglicherweise innerhalb der geplanten Tunnelportalbereiche 
vorkommenden Haselmaus sollen vorsorglich mindestens vier Haselmauskobel (Haselmauskobel Typ 2 KS 
der Fa. Schwegler-Natur oder vergleichbares Produkt) an bestehen bleibenden Bäumen innerhalb des 
B-Plangebietes oder der weiteren Umgebung aufzuhängen. Die Zahl der Kobel ergibt sich aus der Anzahl 
der Höhlen mit potenzieller Quartiereignung im Verhältnis 1:1. Die Nistkästen, die von Haselmäusen als 
Schlafplatz oder zur Jungenaufzucht genutzt werden können, können das Höhlenangebot im B-Plangebiet 
erhöhen. Die Anbringung der Kästen soll dokumentiert und die Ergebnisse anschließend der UNB 
vorgelegt werden. Die Anbringungsorte sollten in Abstimmung mit der UNB ausgewählt werden. Die 
Ersatzkästen sind entsprechend der Vorgabe der UNB jährlich zu kontrollieren, bei Bedarf zu reinigen und 
instand zu halten.

6.7.2.4 CEF4: Felsfreistellung für Schlingnatter und schützenswerte Vegetation
Durch den Bau des Tunnels und den Abtrag von Felsen geht ein Teil der Lebensstätten für Tier- und 
Pflanzenarten verloren. Um den Verlust von Lebensraum für die lokale Schlingnatterpopulation sowie 
schützenswerten Felsbandgesellschaften auszugleichen, ist eine geeignete CEF-Fläche im B-Plangebiet 
oder in unmittelbarer Nähe, jedoch außerhalb des Gefahrenbereichs, erforderlich. 
In Abstimmung mit der UNB wurden dafür zwei insgesamt 188 qm große, südexponierte Hangbereiche 
festgelegt, die entlang ihrer Südkante von einem Instandhaltungsweg gesäumt sind. Innerhalb dieser 
Hänge sollten insgesamt 100 qm als CEF-Maßnahmenfläche freigestellt werden. Die Detailfestlegung 
erfolgt unter Aufsicht einer Umweltbaubegleitung in Regiearbeit.
Vorgesehen ist die einmalige Freistellung sonnenexponierter magerer Felsbereiche durch Rodungen von 
jungen Bäumen (mit Seilwinde) und Entbuschung (Rosen, Brombeeren, Efeu) mit Freischneider bzw. per 
Hand). Bereits vorhandenes Totholz kann punktuell als potenzieller Lebensraum der Schlingnatter an 
geeigneter Stelle im Gebiet belassen werden. Die Felsen sollen zumindest in einigen Bereichen z.B. mittels 
einer Drahtbürste von jeglicher Bodenauflage (Humus, Laub) befreit werden, so dass sich auf 
nährstoffreichem Material keine Ruderalarten etablieren können. Bei Bedarf sollen durch die technische 
Bearbeitung des Felsen geeignete neue Spalten und Simse geschaffen werden
Gefällte Stammstücke, Astwerk, Sträucher, Efeu, Wurzelstöcke und Humusansammlungen können auf den 
südlich angrenzenden Unterhaltungswegen zwischengelagert werden. Sie sollten jedoch vor Baubeginn (in 
Zusammenhang mit der Baufeldfreimachung (Maßnahme V3) entsorgt werden. 
Die Felsfreistellung ist rechtzeitig vor Beginn der Baumaßnahmen und vor Beginn der Vogelbrutzeit 
umzusetzen. Die umzusiedelnden landkreisbedeutsamen Einzelpflanzen und Vegetationseinheiten 
(Felsbandgesellschaften) sollen zusammen mit dem Substrat aus den ursprünglichen Felsspalten direkt an 
die neuen Wuchsorte verbracht werden. Ggf. ist eine Zwischenhälterung der schützenswerten Vegetation 
in den Gewächshäusern der Stadtgärtnerei Passau (s. Vermeidungsmaßnahme „Baumfällung und 
Baufeldfreimachung im Zeitraum Anfang Oktober bis Ende Januar“) erforderlich. Sofern das Einbringen von 
weiterem Substrat notwendig ist, ist darauf zu achten, dass keine unerwünschten Nährstoffe oder 
Pflanzensamen eingebracht werden. Die Entwicklung der umgesiedelten Pflanzen muss anschließend 
beobachtet werden. Ggf. können ergänzende Maßnahmen (Wässern in Trockenphasen, Entnahme von 
Ruderalarten oder Neophyten) erforderlich werden. Die Maßnahme erfordert eine enge 
Umweltbaubegleitung bzw. Monitoring bzgl. der Pflanzen.
Da die Schlingnatter größere Lebensräume besiedelt, dient die Freistellungsmaßnahme (einschließlich der 
Totholzablagerung) der Aufwertung ihres Gesamtlebensraumes. Eine Nachsuche im Bereich der 
Freistellungsfläche dürfte allerdings wenig erfolgsversprechend sein, weshalb sie als Erfolgskontrolle nicht 
explizit gefordert wird.

6.9 Naturschutzrechtliche Eingriffsregelung nach §18 Abs.1 BNatSchG i.V.m §1a Abs. 3 BauGB  
Rahmen der Bilanzierung nach dem Leitfaden „Bauen im Einklang mit Natur und Landschaft“ wurde 
festgestellt, dass ein Ausgleichsbedarf von ca. 544 m² besteht. 
Die für Ausgleichsmaßnahmen vorgesehene Fläche ist in der Aufsicht 602 m² groß. Sie befindet sich 
östlich des B-Plangebietes an der Ilzleite (zwischen Kirche und Straßentunnel), siehe Kartenausschnitt. In 
der Frontalansicht handelt es sich um etwa 1.000 m² Felslebensraum (zwischen 298 m ü.NN und 313 m 
ü.NN).
Es handelt sich um durch Nährstoffanreicherung und Verbuschung degradierte Felsstandorte, die zugleich 
hochgradig wertvolle FFH-Lebensraumtypen darstellen (Natürliche und naturnahe Felsen mit 
Felsspaltenvegetation, Biotop-Code O112 – FH8220 und O112 – FH8230). Es sind noch 
Felsbandgesellschaften unter anderem mit Festuca pallens vorhanden. Durch  Beschattung und teilweise 
Überwucherung mit Efeu sind die ursprünglich offenen und besonnten Standortbedingungen für 
charakteristische Pflanzen- und Tierarten nicht mehr oder nur noch sehr begrenzt gegeben. Durch 
zunehmenden Laubeintrag und Humusansammlung können nährstoffliebende Pflanzenarten eindringen 
bzw. sich weiter ausbreiten. 
Durch die Freistellungsmaßnahmen sollen die Standortbedingungen für die hochgradig gefährdeten 
Artengemeinschaften der Felsstandorte wiederhergestellt und durch Folgepflege langfristig erhalten 
werden. 

Durchführung: 
Bis zu einer Höhe von etwa 15 m (Felskante auf ca. 313 m ü.NN, etwa Dachkante Kirchengebäude) 
werden die Felsen von Efeu, Sträuchern und aufkommenden Bäumen freigestellt. Der Einsatz von 
Seilklettertechnik ist vermutlich erforderlich. Soweit möglich werden dabei auch Wurzelstöcke mit Greifern 
ausgerissen. Auch der Gehölzaufwuchs auf der Abdachung des bestehenden Tunnels und die 
beschattende junge Bäume und Gebüsche am Hangfuß werden entnommen. Das Material wird zerkleinert 
und abgefahren. Soweit möglich sollen stellenweise auch Felspartien von Laub- und 
Humusansammlungen befreit werden. Die Maßnahme soll außerhalb der Vogelbrutzeit und wegen 
möglicherweise überwinternder Tiere (z.B. Springfrosch, Reptilien) auch außerhalb der Frostperioden 
erfolgen. Günstig wäre der Zeitraum Anfang Oktober bis Mitte November. Eine vorherige 
Detailbesprechung des Vorgehens mit der UNB ist erforderlich. Eine Umweltbaubegleitung ist anzuraten. 
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